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Vorlage 
 

  Zutreffendes ankreuzen  
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an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
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nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 06.03.2020      

 Kreistag 18.03.2020      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt: 

 ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Referat B 

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

                                                     
B 02       B 01                                     (Handzeichen) 

 
Betreff: Projekterweiterung des Breitbandprojektes des Landkreis Helmstedt 

 
 
     
Beschlussvorschlag: 

 
Der Erweiterung des Breitbandprojektes des Landkreises Helmstedt um weitere 1271 
Adressen wird zugestimmt. 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Im Rahmen des aktuellen Breitbandprojektes ( Zuwendungsbescheid vom 27.07.2017, 5 
AZ: 832.5/3-17 05NI200057) hat der Landkreis Helmstedt am 04. September  2018 ein weiteres 
formgebundenes Markterkundungsverfahren durchgeführt, durch das landkreisweit weitere Be-
reiche ermittelt werden sollten, die nach der NGA-Regelung des Bundes als unterversorgt einzu-
stufen sind. Haushalte in den unterversorgten Bereichen werden auch als sog. “Weiße Flecken“ 
bezeichnet. 10 
 
Die Auswertung des Markterkundungsverfahrens durch das Breitbandzentrum Niedersach-
sen/Bremen ergab weitere 1271 unterversorgte Haushalte. Der Landrat stellte am 27. Juni 2019 
den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung eines Betreibermodells nach 3.2 der 
Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaues in der Bundesrepublik Deutschland in der Fas-15 
sung vom Oktober 2015 bei der atene KOM in Berlin (Bundesförderung).  
 
Der entsprechende Antrag für die Co-Finanzierung durch das Land Niedersachsen wurde vom 
Landrat am 08. November 2019 bei der NBank (Investitions- und Förderbank des Landes Nie-
dersachsen) gestellt (Landesförderung). 20 
 
Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden in den Haushalt eingestellt und vom Geschäftsbe-
reich Finanzen am 12. Dezember 2019 bestätigt. 
 
Am 21. Oktober 2019 erhielt der Landkreis Helmstedt den Zuwendungsbescheid in vorläufiger 25 
Höhe von der atene KOM (AZ: 832.5/3-19 09NI200113) basierend auf folgenden Grundlagen: 
Richtlinie für die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaues in der Bundesrepublik 
Deutschland vom 22. Oktober 2015 (Förderrichtlinie des Bundes) in der Fassung der 1. Novelle 
vom 15. November 2018, der Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstüt-
zung des Aufbaus einer Flächendeckenden Next Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung 30 
vom 15. Juni 2016 (NGA-Reglung) und der Bundeshaushaltsordnung (BHO), insbesondere der 
§§ 23 und 44 BHO samt den zu ihnen erlassenen Verwaltungsvorschriften. 
 
Der Zuwendungsbescheid gilt für folgenden Förderzeitraum: 21. Oktober 2019 bis zum 25. Juni 
2023. Das Auswahlverfahren für den Betrieb der zu errichtenden passiven Infrastruktur durch 35 
einen privatwirtschaftlichen Betreiber öffentlicher TK-Netze muss spätestens 6 Monate nach Er-
halt dieses Bescheides eingeleitet sein. 
 
Die prognostizierten Gesamtkosten betragen 12.000.000 €. Die voraussichtliche Förderhöhe der 
Bundesförderung beträgt 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben (Bemessungsgrundlage) und 40 
ist auf 6.000.000 € gedeckelt. Die beantragte Landesförderung beträgt 25% der zuwendungsfä-
higen Ausgaben und ist auf maximal  2000 € pro Glasfaser – Hausanschluss begrenzt. 
 
Den prognostizierten Gesamtkosten werden die prognostizierten Pachteinnahmen gegenüberge-
stellt. Die Differenz aus den Kosten und den Einnahmen ergeben die förderfähigen Kosten.  45 
 
Bei prognostizierten und abgezinsten Einnahmen in Höhe von 1.832.000 € und prognostizierten 
Bau- und Planungskosten in Höhe von 12.000.000 € ergeben sich förderfähige Kosten in Höhe 
von 10.168.000 €.  
 50 
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Die Fördermittelsituation stellt sich dann wie folgt dar: 
 60 
Bau- und Planungskosten  12.000.000,00 € 
Prognostizierten Einnahmen (abgezinst)  -1.832.000,00 € 
Förderfähige Kosten 10.168.000,00 €   
 
 

 

Bundesförderung (Max. 6 Mio.)   5.084.000,00 € 
Landesförderung 25% (Max. 2000 € pro Anschluss)   2.542.000,00 € 
Eigenanteil des Landkreises 25%   2.542.000,00 € 
 10.168.000,00 € 

      
Eine Zwischenfinanzierung durch den Landkreis Helmstedt ist erforderlich, da die Pachtzahlun-
gen sukzessiv eingehen. Der Eigenanteil in Höhe von 2.542.000,00 € muss dauerhaft vom Land-
kreis Helmstedt getragen werden. Dieser Investition steht der Wert des Glasfasernetzes gegen-
über. 65 
 
Anlagen 
Anlage 1 zur Drucksache 27-2020 (Zuwendungsbescheid Bundesförderung) 
Anlage 2 zur Drucksache 27-2020 (Förderantrag Landesförderung) 
Anlage 3 zur Drucksache 27-2020 (Finanzierungsbestätigung GB 20) 70 
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